Bestätigung der Unterweisung nach § 4 der DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“
Unterweisungsinhalt: Umgang mit Hohl- und Sprengkörpern
	Unternehmen:
	

	Durchgeführt von:
	

	Durchgeführt am:
	



	Unterweisungsinhalte (insbesondere Gefährdungen, Maßnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz):
Sprengkörperfunde unverzüglich der Führungskraft melden
persönliche Schutzausrüstung nutzen (z. B. Schutzbrille, Sicherheitsschuhe, Warnweste, Handschuhe)
[bookmark: _GoBack]Hohlkörper wie Gasflaschen (Propan, Butan) getrennt von sonstigem Schrott in speziell dafür vorgesehenen Behältern lagern; Azetylen- und Sauerstoffflaschen getrennt von anderen Hohlkörpern lagern, um diese der Entsorgung durch eine Fachfirma zuzuführen
Behälter mit gesundheitsschädigenden oder wassergefährdenden Flüssigkeiten aussondern
es ist dafür zu sorgen, dass Hohlkörper mit ausreichend großen Entlastungsöffnungen versehen werden, damit bei der Weiterverarbeitung ein gefährlicher Druckanstieg ausgeschlossen wird
keine Hohlkörper mit unbekanntem Inhalt bearbeiten
Hohlkörper mit brennbarem Inhalt nicht brennen und nicht mit funkenerzeugendem Werkzeug öffnen
geschlossene Behälter nicht als Unterlage für Brennarbeiten benutzen
Ventile von Gasflaschen (Propan, Butan) nicht durch Abschlagen entfernen
unbehandelte oder nicht völlig entleerte Fässer nicht der weiteren Verarbeitung durch Scheren mit Vorverdichtung, Pressen oder Schredder zuführen
Arbeitsstelle gegen den Zutritt von Personen sichern und dann verlassen
Führungskraft informieren
die Arbeit erst nach der Zustimmung durch die Führungskraft fortsetzen


Name und Unterschrift der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich an der Unterweisung teilgenommen und den Inhalt verstanden habe.
	Name, Vorname, Unterschrift
	Name, Vorname, Unterschrift

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Bemerkungen:
	

	
	

	Unterschrift der unterweisenden Person
	Geschäftsleitung z.Kt.



Die Unterweisungsinhalte müssen an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden.	Stand: 12/2015
